Zeitschrift: Werdenberger Jahrbuch : Beitrdge zu Geschichte und Kultur der
Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald

Herausgeber: Historischer Verein der Region Werdenberg

Band: 9 (1996)

Artikel: Von der frihen Landwirtschaft und friheren Anbauformen
Autor: Ackermann, Otto

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-893152

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-893152
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

138

Von der frUhen Landwirtschaft
und froheren Anbauformen

Otto Ackermann, Fontnas

m traditionellen Geschichts- und Hei-

matkundeunterricht wurde die Dreifel-
derwirtschaft breit dargestellt. Den Schii-
lern présentierte sich eine idealtypische
Bauernwelt und Wirtschaftsweise als ale-
mannisches Erbe aus frithmittelalterlicher
Zeit. Dabei lag der Akzent darauf, dass
Ansiedelung und Landwirtschaft noch
«herrschaftsfrei» und genossenschaftlich
geregelt wurden: «Im Frithling bestellt
heute der Bauer seine Acker, wann es ihm
gut scheint, und ebenso erntet er, wann es
ihm beliebt, der eine etwas friiher, der an-
dere spéter. Das war bei den Alemannen
ganz anders. Im Mérz oder im April ver-
sammelten sich die Méanner der Sippe un-
ter der Dorflinde und bestimmten, wann
sie mit dem Pfliigen und der Aussaat auf
der Sommerzelg beginnen wollten. Auch
musste jeder auf einem Ackerlos sden, was
die Mehrheit der Sippe auf der Zelg zu
sden beschlossen hatte. [...] Es gab also
drei Zelgen, das heisst drei wichtige Felder.
Darum nannte man die alemannische
Wirtschaft Dreifelderwirtschaft.»'
Eine solches Geschichtsbild war nicht
frei von ideologischen Untertonen: Ange-
sichts aktueller Interessenskonflikte war
es «heilsam», die dorfgenossenschaftliche

Eintracht einer halb mythischen Vorzeit zu
beschworen, in welcher eine Siedlung im
«Urland» idealtypisch aufgebaut werden
konnte. Besonders die deutsche Forschung
versuchte zu beweisen, dass das Dorf mit
Gewannflur und die kollektiv geregelte
Anbauweise eine urgermanische Tradition
sei.?

Heute ist man vorsichtiger. Wenn auch in
karolingischer Zeit gewisse Ansitze fiir
eine Dreifelderwirtschaft auf herrschaftli-
chen Grossgiitern feststellbar sind, so war
damals doch das Land noch keineswegs
knapp, und es bestanden die uns heute ver-
trauten Dorfer noch gar nicht’ Erst im
Hochmittelalter fiihrten seit dem 12. Jahr-
hundert verschiedene Griinde — unter an-
derem eine effizientere Pfliigetechnik mit
Pferden als stirkerem Zugvieh* und ver-
besserten Pfliigen sowie die rationellere
Sensenmahd’® — zu einer ausgeprigten Ge-
treidewirtschaft in spezialisierten Getrei-
deregionen. Man spricht sogar von einer
«Vergetreidung» der Landwirtschaft.

Erst diese Intensivierung machte eine Ein-
teilung der Gewannfluren in drei Zelgen
und gemeinsam bebaute Grossfelder mit
dem verbindlichen Fruchtfolgewechsel
notig.® Diese stellte dann freilich die be-

Lange galt die Dreifelderwirtschaft als Urform der freien germanisch-aleman-
nischen Dorflandwirtschaft. Zeichnung von A. Saner in Geschichte der Schweiz
I. Kantonaler Lehrmittelverlag. St.Gallen 1975.

deutsamste Form der Rationalisierung im
Getreideanbau dar und erméglichte es, die
Arbeiten des Sdens, Pfliigens und Erntens
gleichmassiger iiber das ganze Jahr zu ver-
teilen. Die so organisierte Uberschusspro-
duktion war nur fiir einen Markt sinnvoll
und entstand zusammen mit der Entfal-
tung des Stadtewesens. Sie verlangte aber
auch den Einsatz der Wasserkraft fiir die
Miihlen und bessere Transportleistungen
und -bedingungen. Die Dreifelderwirt-
schaft breitete sich zuerst in Nordfrank-
reich, darauf in den Niederlanden und
Westdeutschland aus.”

Die Intensivierung des Getreideanbaus
ging auf Kosten der Viehwirtschaft, die
sich aber ihrerseits vor allem im voralpinen
Bereich in den dafiir spezialisierten Zonen
ausbreitete. Das heisst natiirlich nicht, dass
nicht tiberall auch noch Ackerbau betrie-
ben wurde — die Zehntlisten sind dafiir ein-
deutig — sondern dass innerhalb der Feld-
graswirtschaft weiterhin fiir den Eigen-
bedarf traditioneller Feldbau betrieben
wurde. In diesem wurde Weideland fiir
eine begrenzte Zeit von wenigen Jahren
umgebrochen und fiir den Anbau von Rog-
gen, Dinkel oder Hafer genutzt, konnte
sich anschliessend aber wieder als Grasland
von der intensiveren Nutzung erholen.

Die Dreifelderwirtschaft

im Alpenrheintal

Die Dreifelderwirtschaft ist nach den
Quellen nur sehr schwer zu belegen. Sie
setzt drei grosse, klar unterschiedene Feld-
fluren voraus, die in das Winterfeld, das
Sommerfeld und das Brachfeld aufgeteilt
waren und entsprechend in den Urkunden
erscheinen miissten. Der Nachweis erfolgt
meist indirekt, indem bei Abgabebestim-
mungen oder Flurstreitigkeiten vom Ne-
beneinander von Korn, Hafer und Brach-
esch die Rede ist. In seiner verdienstvollen
Untersuchung zum Getreideanbau im
Lande Vorarlberg® wies Bilgeri nach, dass
in einigen Gebieten des Alpenrheintals
bis ins 18. Jahrhundert die Dreifelderwirt-



schaft mit oder ohne Brache fortbestand.
Freilich rechnete er aus damaliger Sicht
mit einem sehr frithen Beginn der Dreifel-
derwirtschaft auf den fruchtbaren Boden
im Bereich der alemannischen Besiede-
lung’, was sich aber nach heutiger For-
schungslage nicht halten lasst. Dreifelder-
wirtschaft kann man im vorarlbergischen
Unterland fiir den Anbau von Haber und
Vesen, einem Mischgetreide, nachweisen,
fiir das Vorderland um Feldkirch aber nur
sehr schlecht und fiir den Walgau gar
nicht. Dort sind die Kornabgaben ungleich
viel grosser als die Weizenzehnten', und
nirgends ist ein Brachjahr bezeugt. Zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts wurde die Bra-
che nicht mehr durch mehrmaliges Pfliigen
auf die kommende Wintersaat vorbereitet,
sondern mit dem Anbau von Mais, Erbsen,
Bohnen, Kartoffeln oder anderweitigen
Hackfriichten genutzt.

Diese Hinweise zur Verbreitung der Drei-
felderwirtschaft ergénzt Bilgeri mit einzel-
nen Beobachtungen aus dem schweizeri-
schen Rheintal fiir Sargans und Bad Ra-
gaz. Hier ist die Rede von einem Grossen
Feld neben einem Kleinen Feld. Dies deu-
tet auf einen Ackerbau hin, der nicht nach
dem Dreifeldersystem organisiert war."”
Freilich scheint Steinmiiller um 1800 so
etwas wie eine Dreifelderwirtschaft zu be-
schreiben, ohne dass er diesen Begriff
nennt.” Seine Ausfithrungen wirken je-
doch allgemein und exemplarisch im Hin-
blick auf ertragssteigernde Massnahmen,
und von einem Flurzwang ist tiberhaupt
nicht die Rede.

Dieses Schema verdeutlicht die Frucht-
abfolge in der Dreifelderwirtschaft,
wie sie sich seit dem 11. Jh. herausbil-
dete. Abbildung aus Albert Hauser,
«Was fur ein Leben». Zirich 1987.
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Dieser Befund hebt sich dusserst deutlich
ab von der weitverbreiteten Dreifelder-
wirtschaft im Mittelland und am Hoch-
rhein zwischen Konstanz und Basel. Hier
liess sich das System bis weit ins 19. Jahr-
hundert, in Einzelféllen bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts, nachweisen." Die Aufl6-
sung erfolgte in Stufen: Am Anfang stan-
den die Aufgabe der reinen Brache und die
Nutzung durch Blattfriichte und Kartof-
feln als Folge von Bevolkerungswachstum
und Hungersnoten im 18. Jahrhundert. Im
Zusammenhang mit den gesellschaftlichen
Umwilzungen zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts wurde der allgemeine Weidegang
aufgegeben, darauf folgte einige Jahre spa-
ter der Verzicht auf Flurzwang und Uber-
tretungsbussen, dann die Anlage der of-
fentlichen Flurwege und der tatsdchliche
Ubergang zur freien Bewirtschaftung in-
nerhalb weniger Jahrzehnte gegen Ende
des 19. Jahrhunderts."

Damit endete eine Ackerbauorganisation,
welche wihrend Jahrhunderten die zweck-
massigste dorfliche Organisationsform ge-
wesen war, weil sie unter mdglichster
Schonung des Ackerlandes und ohne auf-
wendige Anlage von Wegsystemen bei mi-
nimaler Diingung die Selbstversorgung so-
wohl mit Getreide als auch mit Milch und
Fleisch ermoglichte und eine disziplinierte
kollektive Anstrengung im Anbau ver-
langte. Dies geschah im Rahmen von Be-
volkerungswachstum, Spezialisierung und
Nahrungsmittelimporten sowie der Indu-
strialisierung und Verstddterung. Diese
Faktoren bewirkten natiirlich auch in un-
serer Gegend eine nachhaltige Verdnde-
rung in der Landwirtschaft.

Mischformen von Landwirtschaft
Die spidtmittelalterliche und frithneuzeit-
liche Landwirtschaft entzieht sich im Ge-
samten einer klaren Systematisierung, da
es eine grossere Zahl von Feldsystemen
gab, als vielfach angenommen wurde. Man
spricht auch von einer «Zweifelderwirt-
schaft, bei der Brachlegung und Getreide-
nutzung jahrlich wechseln. Dieses System
war offenbar besonders in Weinbauregio-
nen verbreitet, wo die Bauern mit Vorrang
ihre Weingirten pflegten, fiir die Getreide-
felder aber wenig Diinger und Arbeitskraft
iibrigblieben, so dass es nur zu geringen
Kornertragen kam»." Dieses Zitat deutet
an, dass die jeweilige Wirtschaftsweise als
wechselseitige Abhéngigkeit von land-
schaftlicher Eigenart, Anbauformen, tech-
nologischen Gegebenheiten und Markt-

bediirfnissen beschrieben werden miisste.
Vor dem Aufkommen der intensiven Gras-
wirtschaft mit der Gewinnung von besse-
rem Heu zur Winter- und Stallfiitterung
war die Menge des natiirlichen Stalldiin-
gers ausserordentlich klein. Das erkldrt
die Notwendigkeit der Brache, welche an-
dererseits wieder als Viehweide genutzt
wurde.” Eine solche extensive Form der
Feldgraswirtschaft wurde naturgemaéss vor
allem in den weiter vom Siedlungskern
gelegenen Fluren praktiziert, wo ohnehin
die rein extensiv genutzte Allmend und
der Ubergang in die Waldweide erfolgten.
Selbst in den Gebieten, in welchen bis
ins letzte Jahrhundert die Dreifelderwirt-
schaft eindeutig vorherrschte, wurden die
entlegeneren oder schlechteren Boden im
System der Egertenwirtschaft bebaut.'

Es braucht nicht viel Phantasie, um sich
vorzustellen, dass unser Gebiet von seiner
Topographie und Lage her wenig M6glich-
keit zur Entfaltung einer ausgedehnten
Dreifelderwirtschaft bietet, sondern dem

1 Steiger 1975, S. 83 ff.

2 Vgl. Rosener 1985, S. 57 f. Noch Bilgeri sucht in
seiner Geschichte Vorarlbergs moglichst genau ale-
mannische und romanische Elemente zu trennen.

3 Rosener 1985, S. 57: «Die zelgengebundene Drei-
felderwirtschaft ist ein verzweigtes System gegen-
seitiger Beschriankungen, zu dem man erst ge-
langte, als die Dorfbevolkerung stark angewachsen
war und der Ackerboden in der Dorfflur knapp
wurde.»

4 Vgl. Rosener 1985, S. 123 ff.

S Sie hat sich erstaunlicherweise erst seit dem 14.
Jahrhundert gegeniiber der Sichel durchgesetzt.
Rosener 1985, S. 127.

6 Rosener 1985, S. 60.
7 Rosener 1985, S. 61 und S. 130.
8 Bilgeri 1947.

9 Bilgeri 1947, S. 159. Vgl. dazu das einleitend Ge-
sagte.

10 Bilgeri 1947, S. 152. Aufrechenbare Zehentabga-
ben an Weizen und Korn (deutlich weniger Weizen)
deuten darauf hin, dass die Ackerflichen anna-
hernd gleich waren, was als Hinweis auf die drei
Zelgen verstanden werden kann.

11 Eine Ausnahme macht eventuell die Gemeinde
Schnifis, wo ein Inner-, Ausser- und Mittelfeld be-
zeugt ist, die Weizenflichen und damit die Winter-
frucht aber viel geringer ist als das Korn. Bilgeri
1947, S. 157.

12 Bilgeri 1947, S. 157. So auch Schindler 1986,
S2213:

13 Steinmiiller 1802, S. 440.
14 Bronhofer 1956.

15 Bronhofer 1956, S. 146 f.
16 Rosener 1985, S. 132.

17 Rosener 1985, S. 127 f.
18 Bronhofer 1956, S. 146.



voralpinen Vieh- und Graswirtschaftsbe-
reich zugehort. Dafiir sprechen auch die
grossen Alpfldchen und die Tatsache, dass
die ersten erhaltenen Urkunden aus der
Entstehungsphase der Dorfer vor allem
die gemeinsame Alpwirtschaft regeln.

Die Egartwirtschaft

Eine spezielle Form der Feldgraswirtschaft
war die sogenannte Egartwirtschaft,
die besonders im Alpenraum und in Stid-
deutschland anzutreffen war. Gemeint ist
damit die systematische Verwendung von
Teilen aus dem Wiesland fiir Getreidean-
bau wihrend einiger Jahre."” Die Egerten
waren Felder, die man in einem Abstand
von mehreren Jahren umbrach, um auf
Weide- oder Wiesennutzung den Anbau
von Getreide und anderen Feldfriichten
folgen zu lassen.”” Die Egartwirtschaft ist
eine Weiterentwicklung der primitiven
Feldgraswirtschaft und seit dem Spatmit-
telalter in den Quellen fassbar. Teilweise
wird noch unterschieden zwischen einer
blossen Weidenutzung des ehemaligen
Ackers als Feldweidewirtschaft und einer
eigentlichen Egartenwirtschaft, bei wel-
cher das Land wenigstens teilweise geméht
wird fiir die Gewinnung von Winterfutter-
mitteln.”

Auch in unserer Gegend kommt die Flur-
bezeichnung Egeten relativ héufig vor. In
einer Ubersicht ergibt sich, dass diese Flu-
ren in eher siedlungsfernen und erhéhten
Lagen zu finden sind.”

Das Bild wird bestatigt durch einen Blick
nach Liechtenstein. Auch dort herrschte
die meist ungeregelte Feld-Graswirtschaft
vor oder sogar die reine Weidewirtschaft.
«Wie weit die ungeregelte Feld- und Gras-
wirtschaft zur geregelten Egertenwirt-
schaft verbessert war, konnte nicht ab-
geklart werden. [...] Die Acker lagen meist
auf dem vom Bauernhof entfernteren, un-
fruchtbaren Boden. [...] Das Hauptge-
wicht lag also auf dem Futter- und nicht auf
dem Ackerbau, der iiberwiegend in den
Feldlagen des Rheiniiberschwemmungs-
gebietes betrieben wurde.»*

In seiner Untersuchung iiber die Orts- und
Flurnamen des St.Galler Rheintals kommt
Thomas Hammer zum Ergebnis, dass bis
zum Jahre 1400 der Landesausbau an der
ganzen Talflanke entlang vorangetrieben
war, was sich in den Erstnennungen und
zahlreichen Rodungsnamen spiegelt: «Die-
ser wurde gerade im 14. Jh. durch die
Neuanlage von Weingirten entscheidend

140 gefordert, da der Weinbau in dieser Zeit
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Dieser Stich aus der Chronik Silberisen veranschaulicht die mannigfaltigen
Formen der spé&tmittelalterlichen Landwirtschaft mit Wein- und Ackerbau zur
Belieferung der wachsenden Stadtbevélkerung. Abbildung aus Albert Hauser,

«Was fur ein Leben». Zirich 1987.

langsam zur Hauptbeschéftigung der Be-
volkerung wurde. Vereinzelt bemerken wir
jetzt auch einige Namen in der eigentlichen
Talebene, im sogenannten Riet. Aber erst
zaghaft deutet sich der Nutzungsvorstoss
in diese Richtung an. Der Grossteil der
Talsohle war und blieb fiir eine griindli-
chere Feldbestellung noch ungeeignet.»*
Dass die Ebene als Allmend oder Wald-
weide diente, ist anzunehmen. So heisst
das grosse Gebiet zwischen Weite und Se-
velen Heuwiesen, und heute noch erinnert
die extensive Viehweide in der Cholau an
die einstige Allmendnutzung. Allmenden
gehorten zu den Flédchen, die zuletzt urba-
risiert und besiedelt wurden.” Auffillig
hdufig sind die Flurbezeichnungen mit
Mihder im Gebiet von Salez-Sennwald,
wobei nicht auszumachen ist, ob hier vor
allem Streue gewonnen wurde oder eine
Form der Heugewinnung damit bezeichnet
ist.

Die Samadder

Seit wann und wieweit wurde aber im
rheinnahen Geldnde auch Feldbau betrie-
ben? Ein Anlass zur Intensivierung be-
stand bis ins Hochmittelalter kaum, da
iiberall aus dem Wildland neuer Ackerbo-
den gewonnen werden konnte. Erst als das
Neuland knapp wurde, begann man die
Talallmenden auch fiir den Ackerbau her-
anzuziehen. Bilgeri nennt diese Acker-
bauflichen «Sdmiader» oder «Sidwiesen»;
sie hatten gegeniiber den bestehenden Fel-

dern eine andere Rechtsordnung, weil sie
urspriinglich zum Wiesenrecht gehorten
und darum minderes Recht als das Feld-
recht hatten. Einzelnen wurde der Feldbau
auf bestimmten Parzellen gestattet. Ge-
schiitzt war die Saat nur, sofern der Bauer
den Zaun fest genug erstellte; dies war
aber nur von der Aussaat bis zur Ernte ge-
stattet, nicht aber etwa bei einem zweiten
Schnitt in der Heuwirtschaft. Nach dieser
Zeit der Einfriedung dienten die Saméader
wieder dem kollektiven Weidegang. Eifer-
siichtig wurde darauf geachtet, dass nur
das Feld moglichst knapp eingezédunt
wurde und nicht noch dazu ein Streifen
zum Heuen, oder dass die Zugéinge zu den
anderen Teilen der Allmend offen blieben.
Fiir den Anbau bestanden keine einengen-
den Vorschriften. Mit der Zeit konnten sol-
che gewohnheitsmassig eingezdunten «Pri-
vatparzellen» innerhalb der Allmend in die
praktisch freie Verfiigbarkeit tibergehen,
also auch fiir Rebbau oder private Grasge-
winnung beniitzt werden und faktisch die
Rechtsstellung nach dem Baumgartrecht
oder Hofrecht bekommen; auch wurde
gestattet, kleine Schopfe zu bauen. Der
weiteren Ausdehnung dieser Ackerfldche
standen natiirlich die Interessen der Vieh-
auftreiber gegeniiber, da durch die Sama-
der die Tratt stark verkleinert wurde. Die
Forderung der Viehzucht und der Alpwirt-
schaft in unserem Gebiet war aber immer
abhéngig von der Winterfiitterung, da nur
selber durchgefiittertes Vieh aufgetrieben



werden durfte. Dies fiihrte natiirlich zu
einer Zuriickdrangung der Ackerbaufla-
che im Talbereich.”

Nach Bilgeri entstanden durch solche ins
Grasland eingestreute Saméder seit dem
Hochmittelalter ganze neue Siedlungen
und Dorfer in der Rheinebene, die ihren
Namen von den Wiesenfluren haben, etwa
in Ruggell, Mader, Meiningen.” Es ver-
steht sich von selbst, dass diese Siedlungen
durch die Rheiniiberschwemmungen am
meisten bedroht waren und das grosste
Interesse daran hatten, die intensiv be-
bauten Felder durch gezieltes Wuhren zu
schiitzen. Die Erscheinung war aber
nicht beschriankt auf Vorarlberg: «Min-
destens ebenso gewaltig wie auf dem rech-
ten Rheinufer war die Ausdehnung der
Sdamdder auf dem linken. Die Aufzeich-
nungen sind voll von Angaben iiber stén-
dig wachsendes Sdmdiderrecht; auch die
Flurnamen zeugen dafiir von Au bis iiber
Haag bei Gams hinauf. [...] ‘Felder’ dieser
Art erscheinen 1482 bei Haag am Rhein
(‘des Brennersfeld’) genau so, wie 1363
nach dem Montforter Urbar auf dem
gegeniiberliegenden Ufer bei Bendern/
Eschen.»*

Steinmiiller meint zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, dass im Werdenbergischen zwar
viel Getreide gepflanzt werde, doch «hat
man bey der bisherigen Benutzung der All-
menten dennoch nicht genug eigene
Frucht, obschon es keineswegs an hin-
reichendem Ackerfelde dazu mangeln
wiirde».” An einer anderen Stelle beob-
achtet er, dass in Wartau auf den erhohten
Dorffeldern viel Heidekorn angepflanzt
wird und dort sehr gut gedeihe.”

Bewirtschaftungsformen

und Rechtsverhdaltnisse

Das Problem, ob und wie sich friithere Be-
wirtschaftungsformen in unserem Gebiet
nachweisen lassen, fithrt uns auf die
Grundtatsache, dass das genutzte Land
verschiedene Rechtsstellungen hatte, die
mehr noch als der gemeinsam geregelte
Anbau verschiedene Eigentumsverhalt-
nisse und Abgabeverpflichtungen wider-
spiegeln.

Beider Allmend hatte die Gemeinschaft
das alleinige Nutzungs- und Besitzrecht; es
handelte sich um unbebauten Wiesen-
grund, der nur extensiv, d. h. ohne spezielle
Pflege und Diingung genutzt wurde.
Unter Feldrecht, Feldgut, Eschgut
versteht man Ackerland, das nach der
Ernte im Friithling und Herbst sowie im

Der Getreidetransport stellte wegen der geringen Leistungen den wirtschaft-
lichen Engpass sowohl fiir die grossraumige Spezialisierung wie die Verteilung
von Uberschiissen in Notgebiete dar. Abbildung aus Harry Kithnel, «Alltag im
Spatmittelalter». Graz 1984.

Brachjahr dem freien Weidegang unterlag.
Wiéhrend der Anbauzeit war es gebannt,
d. h. besonders durch Zaune vom Befahren
geschiitzt.

Esch ist ein Ausdruck fiir Ackerbauland,
der sich weit verbreitet in Flurnamen fin-
det und in der Forschung verwendet wird.
Esche sind geschlossene, kleinfldchige
Komplexe von langstreifigen Ackern, die
zum Schutz gegen Wild und Vieh vielfach
von Wallhecken oder Baumwillen um-
geben waren.”’ Die stdndige Verwendung
als Ackerland erforderte eine sorgfiltige
Diingung, die bei der Viehhaltung im Mit-
telalter nur fiir kleine Fldchen ausreichte.
Egetesch ist demnach jene Flur, die zurzeit
unter Eget-Recht steht, d.h. unter be-
stimmten Auflagen der Beweidung oder
der Futtermittelgewinnung offensteht.
Mit Gewann bezeichnet man die Zusam-
menfassung einer Vielzahl von Parzellen,
die innerhalb des Anbaugebietes eines
Dorfes oder einer dorfahnlichen Siedlung
liegen. Der Begriff ist aber ideologisch be-
lastet, da man in diesem System einen Aus-
druck eines Besitzausgleiches innerhalb
eines urgermanischen Dorfkollektivismus
gesehen hat.”

Garten ist ein zur Hofstatt gehoriges, ge-
nutztes Land, fiir dessen Ertrdge keine
besonderen Abgaben geleistet werden
mussten, da diese mit dem Hofstattzins ab-
gegolten worden waren. In den spatmittel-
alterlichen Quellen kann der Ausdruck
auch Anbaugebiete ausserhalb des Dorfes

bezeichnen, die «ausserhalb der dorfge-
meinschaftlichen Fruchtfolge fiir den An-
bau von Feldgemiise und Handelspflanzen
bestimmt waren».” Jedenfalls waren sie
wie die Weingirten und die sogenannten
Baumgirten oder Biindten aus der Felder-
ordnung herausgenommen.

Volles Eigentum heisst Ehehifte,
Ehaftgut, Biindenrecht, Bitzegut,
Bomgart- oder Wingartrecht. Es
handelt sich um intensiv genutztes Land in

19 Abel 1962, S. 80 f.
20 Rosener 1985, S. 130 f.
21 Vgl. Haberkern/Wallach 1980, S. 194.

22 Vgl. den Beitrag von Hans Stricker zu den Flur-
namen in diesem Band.

23 Ospelt 1974, S. 156.
24 Hammer 1972, S. 197 £.
25 Schindler 1986, S. 167 ff. und S. 211.

26 So schon Steinmiiller 1802, S. 439, nach ihm
Schindler 1986, S. 169.

27 Bilgeri 1947, S. 164.

28 Bilgeri 1947, S. 170. Vergleichbar damit ist die
Zuteilung von einzelnen Parzellen als «Hanfldn-
der» oder «Neugiiter» an die Haushalte der Ge-
meinde, die im 18. Jahrhundert standig zunahmen.

29 Steinmiiller 1802, S. 442.
30 Steinmiiller 1802, S. 453.

31 Abel 1962, S. 80: «Der Esch (plattdeutsch Esk,
gotisch atisk), von itan = esse, nach einer Lesart
abgeleitet, nach einer anderen einfach Acker be-
deutend.»

32 Abel 1962,S.73 £.
33 Abel 1962, S. 90.
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Die Urbare hielten die Besitzverhalt-
nisse fest und regelten vor allem die
Zugangs- und Durchfahrtsrechte in
den Nutzungsflédchen. Urbar der
Gemeinde Grabs aus dem Jahre 1691.

unmittelbarer Ndhe des Hofes oder der
Siedlung, das geschiitzt wird durch einen
festen Zaun, welcher den freien Weidgang
ausserhalb der Vegetationsperioden aus-
schliesst; der Eigentiimer konnte darauf
pflanzen, was er wollte. Die Bezeichnun-
gen widerspiegeln noch die urspriingliche
Inbesitznahme durch Einzdunung (Baum-
oder Weingarten oder Biindt = eingebun-
den).

Von den Ege(r)ten ist bereits weiter
oben im Zusammenhang mit dieser weit-
verbreiteten Bewirtschaftungsform ge-
sprochen worden.* Wie der sogenannte
Driesch bezeichnet der Ausdruck Ge-
biete, die nach mehreren Jahren des Feld-
anbaus wieder brachliegen oder eventuell
mit Gras besét wurden.

Gesamthaft spielte die Einzdaunung eine
entscheidende Rolle: Nur sie schiitzte
wirksam vor unliebsamer Beweidung, ver-
hinderte aber auch die ebenfalls not-
wendige Gemeindeweide, so dass die
Interessenskonflikte durch zahlreiche Ver-
ordnungen geregelt werden mussten. Aus-
serdem verhinderte der Zaun auch die
freie Uberfahrt und den Zugang. Peinlichst
geregelt waren auch die Radwende und
das Streckrecht innerhalb des Ackerfeldes:
«Jeder Acker im Feld durfte in seiner

vollen Ausdehnung gepfliigt werden, das
heisst, das Gespann und der Pflug durften
iiber den angrenzenden Acker gehen.»*
Auch nach dem Fall des Flurzwanges brach-
te erst das Anlegen von 6ffentlichen Weg-
systemen den Ubergang von der gebunde-
nen zur freien Bewirtschaftungsweise.
Unter Wiesenrecht standen Weide-
flachen mit jahrlich zweimaliger Gemein-
deweide, die aber dazwischen als privates
Heuland genutzt werden konnten. Manch-
mal wurden sie auch nach dem Termin ge-
nannt, an welchem das Gemeindevieh da-
von vertrieben werden durfte; so gibt es
Maienwiesen, Georgen- oder Aprilen-
giiter®, d.h. von Wiesen, die bis zum St.-
Georgstag am 23. April dem freien Weid-
gang offenstanden.

Zusammenfassung

Unser Uberblick iiber die verschiedenen
ackerbaulichen Anbauformen konnte ein
differenzierteres Bild entwerfen, als dies
aus der simplifizierenden Schuldarstellung
iiblich ist. Freilich mochte man jetzt ge-
nauere Kenntnisse fiir unsere Region dar-
iiber gewinnen, was zu verschiedenen Zei-
ten wo angebaut wurde. Fiir die Zeit vor
1800 miisste man als Quellen die Muste-
rung der Flurnamenbezeichnungen kom-
binieren mit einer Auswertung der alten
Urbarien, ferner mit Abgabenlisten und
weiteren Wirtschaftsquellen.

Freilich muss man mit den Deutungen vor-
sichtig sein. Es ldsst sich in der Kombina-
tion von Quellen nachweisen, dass oft eine
voriibergehende Bewirtschaftungsweise
als Flurnamen weiterlebt oder umgekehrt
langjdhrig genutzte Felder auch lange nach
ihrem Aufgehen in der Graswirtschaft den
alten Namen beibehalten: Die Flurbe-
zeichnung «Acker» kann dann plotzlich
auch mal fiir Wiesland stehen.”

Seit dem 18. Jahrhundert ergédnzten
Kartoffeln und Mais als Importpflan-
zen aus der Neuen Welt die einheimi-
schen Getreide als Grundnahrungs-
mittel. Kartoffelernte in den dreis-
siger Jahren in Weite.

Es erweist sich, dass seit jeher die tédgliche
Anstrengung der Menschen zur Gewin-
nung der Nahrung, des tédglichen Brotes,
immer eingefiigt war in verschiedene Zu-
sammenhédnge — biologisch-landwirtschaft-
liche Grundlagen, politische und wirt-
schaftliche Strukturen —, von welchen die
gegenseitigen rechtlichen Nutzungsab-
sprachen einen wichtigen und die Dorfge-
meinschaften formenden Teil ausmachten:
Erfolgreiche Produktion war das Ergebnis
von iibergeordneten natiirlichen und kul-
turell-politischen Faktoren — damals wie
heute!

34 Driesch (lat. triusca, triscus, frz. trieu) geht ver-
mutlich auf eine germanische Wurzel zuriick und
bezeichnet dhnlich wie Egert (siidl. des Mains) Ge-
biete, die fiir mehrere Jahre aus der Bearbeitung
herausgenommen sind, evtl. aber mit Gras besit
werden (LdM, Bd. 3, S. 1399).

35 Bilgeri 1947, S. 131.
36 Bilgeri 1947, S. 130.
37 Sonderegger 1994, S. 25.

Literatur Dreifelderwirtschaft

Abel 1978: WILHELM ABEL, Geschichte der deut-
schen Landwirtschaft vom frithen Mittelalter bis
zum 19. Jahrhundert. Stuttgart 1978.°

Abel 1980: WILHELM ABEL, Strukturen und Krisen
der spdtmittelalterlichen Wirtschaft. Stuttgart 1980.

Bronhofer 1956: MAX BRONHOFER, Die ausgehende
Dreizelgenwirtschaft in der Nordostschweiz. Diss.
Ziirich 1956. In: Mitteilungen der Naturforschenden
Gesellschaft Schaffhausen. Bd. XX VI, 1955/58.

Haberkern/Wallach 1980: EUGEN HABERKERN/JO-
SEPH FRIEDRICH WALLACH, Hilfsworterbuch fiir
Historiker. Mittelalter und Neuzeit. Miinchen 1980.
6. Auflage.

Hammer 1973: THOMAS ARNOLD HAMMER, Die
Orts- und Flurnamen des St.Galler Rheintals. Na-
mensstruktur und Siedlungsgeschichte. Frauenfeld
1974.

LdM: Lexikon des Mittelalters. Ziirich 1986 ff.

Nitz 1974: HANS-JURGEN N1tz (Hg.), Historisch-ge-
netische Siedlungsforschung. Genese und Typen
landlicher Siedlungen und Flurformen. WdF 300.
Darmstadt 1974.

Ospelt 1974: Arois OspeLT, Wirtschaftsgeschichte
des Fiirstentums Liechtenstein im 19. Jahrhundert.
Schaan 1974. (Diss. Freiburg i. Ue.)

Rosener 1985: WERNER ROSENER, Bauern im Mit-
telalter. Miinchen 1985.

Schindler 1986: DIETER SCHINDLER, Werdenberg als
Glarner Landvogtei. Untertanen, lindliche Ober-
schicht und «fremde Herren» im 18. Jahrhundert.
Buchs 1986.

Sonderegger 1994: STEFAN SONDEREGGER, Land-
wirtschaftliche Entwicklung in der spitmittelalterli-
chen Nordostschweiz. St. Gallen 1994.

Steiger 1975: STEIGER, Geschichte der Schweiz 1.
Kantonaler Lehrmittelverlag. St.Gallen 1975.

Wachter 1864: MARIN WACHTER, Die Gemeinde
Mels. Darstellung ihrer landwirthschaftlichen Zu-
stinde. Mit einer Einfiihrung neu herausgegeben
von W. Vogler. Sargans 1989.



	Von der frühen Landwirtschaft und früheren Anbauformen

